
G-BA ändert die Richtlinie zur
außerklinischen Intensivpflege

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat seine Richtlinie zur außerklinischen Intensivpflege
am 20.07.2023 dahingehend geändert, dass die Vorschrift zur Erhebung des sogenannten
Entwöhnungspotenzials zeitlich befristet gelockert wird. Diese Ausnahmeregelung gilt bis Ende
2024. Außerdem wird der Kreis der verordnenden und potenzialerhebenden Ärztinnen und Ärzte
dauerhaft erweitert.

Anlass für beide Schritte waren Hinweise aus der Versorgung, dass es zu wenige berechtigte
Ärztinnen und Ärzte geben und dadurch eine kontinuierliche Versorgung der Betroffenen gefährdet
sein könnte.

 

Ausführliche Informationen können Sie der Pressemitteilung des G-BA entnehmen.

Link: https://www.g-ba.de/presse/pressemitteilungen-meldungen/1121/

Weitere interessante Details finden Sie in den Praxisnachrichten der KBV (Kassenärztliche
Bundesvereinigung)

Link: https://www.kbv.de/html/1150_64509.php
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